
An das 
Präsidium des österreichischen 
Nationalrats 

1017 Wien 

Vereinigung zur Wahrung der 
Rechte gleichgeschlechtlich 

I(i)ebender Frauen und Manner 

Member of the 
International Lesbian and 

Gay Association ILGA 

J1)iJJ<?AP/lI/v 
RECHTSKOHITEE 

LAMBDA 

27 August 1993 

Betrifft: Entwurf zu einem Bundesgesetz, mit dem das Gnadenverfahren neu 
geregelt wird - allgemeines Begutachtungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wie vom Bundesministerium für Justiz gewünscht übersenden wir Ihnen 
25 Ausfertigungen unserer Stellungnahme zu dem genannten Entwurf. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

;74' 
",,7' // 

-:/ .. 
Mag. �Graupner 

'/ (Präsident) 

Beilagen erwähnt 
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Dipl.-Ing. Michael Toth 
(Generalsekretär LV.) 
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An den Herrn 
Bundesminister für Justiz 
Dr. Nikolaus Michalek 

Museumstr. 7 
1070 Wien 

Vereinigung zur Wahrung der 
Rechte gleichgeschlechtlich 

I(i)ebender Frauen und Manner 

Member of the 
International Lesbian and 

Gay Association ILGA 

RECHTSKOMITEE 

LAMBDA 

27 August 1993 

Betrifft: Begutachtung des Entwurfs eines Bundesgesetzes} mit dem das 
Gnadenverfahren neu geregelt wird (G2: 701.011/1-II 2/93) 
allgemeines Begutachtungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Wir danken für die übermittlung des Entwurfes} den wir aus den dort 
genannten Gründen im Sinne einer modernen} klaren und am Grundgedanken 
einer effektiven Durchsetzung des Gedankens der Individualgerechtigkeit 
orientierten Rechtsordnung mit allem Nachdruck begrüßen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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